
 

 

 
 
 
Zuwendungsvertrag der Stadt Offenbach mit pro familia vom 11.07.2007 
hier: Anpassung des Budgets gem. § 9 II des Vertrags 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 
aufgrund des Zuwendungsvertrages wird seit dem 11.07.07 ein jährliches Budget in Höhe von 
68.610,00 € gewährt. Dieses Gesamtbudget setzt sich zusammen aus Leistungen des Landes in 
Höhe von 13.900 € und der Stadt in Höhe von 54.710,00 €. Auszahlung erfolgt gem. § 4 des 
Vertrages vierteljährlich in gleichen Teilbeträgen. 

 
Gegenstand des Vertrages sind unter anderem Beratung bei Sexueller Gewalt.Im Zusammenhang 
mit dieser Beratung bei stellt sich auch die Frage der Strafverfolgung. Häufig fühlen sich Gewaltopfer 
unmittelbar nach der Tat noch nicht in der Lage zu entscheiden, ob Sie eine Strafverfolgung 
wünschen. Die Ursachen hierfür sind vielfältig, u.a. kann das vorläufige Absehen von einer 
Strafanzeige in der Angst vor einer öffenttlichen Aussage oder aber auch bei häuslicher Gewalt im 
Bestreben, die Familie zu erhalten, begründet sein. Um den Betroffenen die Möglichkeit einer  
Strafverfolgen im Rahmen der Aufarbeitung des Erlebten  offenzuhalten, wird das Angebot der 
Beratung bei sexueller Gewalt um das Angebot einer anonymen Beweissicherung erweitert. Hierfür 
werden für die Betroffenen bei pro familia Untersuchungskits für die vertrauliche Beweissicherung 
vorgehalten und der Transport der Beweise in ein Labor sichergestellt.  
 
Weiterhin wird eine Verwaltungskraft mit einer Stunde wöchentlich für die erforderliche 
Öffentlichkeitsarbeit des Angebotes und zur Entlastung der Ärztin von administrativen Tätigkeiten 
eingesetzt, damit diese die Beratung der Betroffenen und die Information und Fortbildung des 
Klinikpersonals in den Offenbacher Kliniken übernehmen kann. 
 
Das Budget wird zur Erfüllung dieser Aufgabe ab dem 01.01.2014 um 2.000,- € an kommunalisierten 
Landesmitteln erhöht. Auch in soweit gilt die Kündigungsfrist nach § 8 des Zuwendungsvertrages. 
Vorsorglich wird darüber hinaus ein Befristung der Erhöhung bis zum 31.12.2018 festgelegt, es sei 
denn es wird bis zum 31.12.2017 eine Verlängerung vereinbart. 

  

 DER MAGISTRAT 
   
Stadtverwaltung Offenbach (Amt 50)  63061 Offenbach am Main   Sozialamt 
pro familia 
Deutsche Gesellschaft für Familienplanung 
Sexualpädagogik und Sexualbertatung e.V. 
Domstr. 43 
63067 Offenbach 
      
      

  Abteilung III - Finanzverwaltung - 
   
  Frau Pletscher 
  Stadthaus, Berliner Str. 60, Zimmer 915 
   
  Telefon: (0 69) 80 65 - 3242 
  Fax: (0 69) 80 65 - 32 71 
  E-Mail: sozialamt@offenbach.de 

    
   
   
   
Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom  Datum, unser Zeichen 
       01.11.2013, 50.3-Vertr. 

                                                                    
 Haus- u. Paketanschrift: 

Berliner Straße 60 
63065 Offenbach am  Main 

Öffentl. Verkehrsmittel: 
Buslinie 103, 105, 120 – Rathaus 
S-Bahn S1, S8, S9 –  Marktplatz 
 

 Bankverbindung: 
Städtische Sparkasse Offenbach 
BLZ 505 500 20, Kto.-Nr. 10758 

Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Zentrale Beratungs- und Servicestelle Sozialamt 
Mo.,  Di., Do. 8.oo - 12.oo  und 13.oo - 15.oo ;   Fr.  8.oo - 12.oo  
 Internet: 

www.offenbach.de 
 
Stand 07/2013 
 

                                                           Mi. : nur Vorsprachen mit Termin 
IBAN: DE79 5055 0020 0000 0107 58 BIC: HELADEF1OFF                                                           
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Damit erhöht sich das Gesamtbudget für das Jahr 2014 auf 70.610,00 €.und setzt sich nunmehr 
zusammen aus  

 
 
Landesmitteln in Höhe von 15.900 € und  
städtischen Mitteln in Höhe von 54.710,- €.  

 
Die Auszahlung ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt weiterhin in gleichen (nunmehr entsprechend 
erhöhten) Quartalsabschlägen. 

 
 

Dieses Schreiben ist gem § 9 Absatz 2 als Änderung des Zuwendungsvertrages vom 11.07.07 
den Vertragsunterlagen beizufügen. 

 
Eine Änderung des Vertrages und Neuabschluss ist nicht erforderlich. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Dr. Felix Schwenke 
Stadtrat 

 
 
 

 
 
 
 


